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A. Bekanntmachungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
 

Öffentliche Bekanntgabe gemäß § 6 Niedersächsisches Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 

 
Herr Hans-Angelus Witten, Auestraße 84, 27432 Minstedt hat beim Landkreis Rotenburg (Wümme) einen Antrag auf 
Erteilung des Einvernehmens im Verfahren zur Förderung der Erstaufforstung nach § 9 Abs. 2 Nr. 4a Niedersächsisches 
Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung gestellt. Der Standort des Vorhabens befindet sich in der 
Gemarkung Minstedt der Stadt Bremervörde, Flur 1, Flurstücke 36/1 und 36/2. 
 
Für das beantragte Vorhaben war gemäß § 5 Absatz 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 24 b NUVPG in der Fassung vom 
30.04.2007 (Nds. GVBl. S. 179) aufgrund einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.  
 
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass dieses Vorhaben keiner Umweltverträglichkeits-
prüfung bedarf. Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 6 Satz 2 NUVPG öffentlich bekannt gegeben. 
 
Rotenburg (Wümme), den 24.11.2008 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 

Öffentliche Bekanntgabe gemäß § 6 Niedersächsisches Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 

 
Herr Erich Brohl, Postfach 13 48, 27440 Gnarrenburg, hat beim Landkreis Rotenburg (Wümme) einen Antrag auf Erst-
aufforstung nach § 9 Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung gestellt. Der Standort des 
Vorhabens befindet sich in der Gemarkung Gnarrenburg, Flur 4, Flurstücke 699/3 und 699/10. 
 
Für das beantragte Vorhaben war gemäß § 5 Absatz 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 24 b NUVPG in der Fassung vom 
30.04.2007 (Nds. GVBl. S. 179) aufgrund einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.  
 
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass dieses Vorhaben keiner Umweltverträglichkeits-
prüfung bedarf. Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 6 Satz 2 NUVPG öffentlich bekannt gegeben. 
 
Rotenburg (Wümme), den 24.11.2008 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
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Öffentliche Bekanntgabe 
gemäß § 6 Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 

 
Die Fa. Kies- und Mörtelwerk Knübel GmbH & Co. KG, 27711 Osterholz-Scharmbeck, Freißenbütteler Weg 11 hat beim 
Landkreis Rotenburg (Wümme) die Planfeststellung gemäß  §§ 119,127 des Niedersächsischen Wassergesetzes zum 
Ausbau eines Gewässers durch Bodenabbau auf den Flurstücken 4/10, 5/12, 5/14, 5/15, 5/16, 6/8, 6/10, 6/11, 7/6, 8/6 
und 8/9 (tlw.) der Flur 8 von Bülstedt (Wüllenheide) beantragt. 
 
Für das beantragte Vorhaben war gemäß § 5 Abs. 1 i. V. mit Anlage 1 Nr. 17 b NUVPG in der Fassung vom 30.04.2007 
(Nds. GVBl. S. 179) durch eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles festzustellen, ob eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen ist. 
 
Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles hat ergeben, dass dieses Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung 
bedarf. Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 6 Satz 2 NUVPG öffentlich  bekannt gegeben. 
 
Rotenburg (Wümme), den 26.11.2008 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 

Öffentliche Bekanntgabe 
gemäß § 6 Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 

 
Die Samtgemeinde Sottrum hat am 29.08.2008 beim Landkreis Rotenburg (Wümme) eine Plangenehmigung für den 
Ausbau eines Gewässers beantragt. Der Standort des Vorhabens befindet sich in der Gemarkung Bötersen, Flur 2, 
Flurstücke 186/3, 131/1, 128/1 und 102/3. 
 
Gemäß § 119 Absatz 2 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) vom 25.07.2007 (Nds. GVBl. S. 345) kann das Vor-
haben ohne vorherige Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens genehmigt werden, wenn es keiner Umweltver-
träglichkeitsprüfung bedarf.  
 
Für das beantragte Vorhaben war gemäß § 5 Absatz 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 14 NUVPG in der Fassung vom 30.04.2007 
(Nds. GVBl. S. 179) aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen ist. 
 
Die Einzelfallprüfung hat ergeben, dass dieses Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. Diese Feststel-
lung wird hiermit gemäß § 6 Satz 2 NUVPG öffentlich bekannt gegeben. 
 
Rotenburg, den 02.12.2008 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 

Öffentliche Bekanntgabe 
gemäß § 6 Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 

 
Die Stadt Visselhövede hat am 22.09.2008 beim Landkreis Rotenburg (Wümme) eine Plangenehmigung für den Ausbau 
eines Gewässers beantragt. Der Standort des Vorhabens befindet sich in der Gemarkung Visselhövede, Flur 3, Flurstück 
100/88. 
 
Gemäß § 119 Absatz 2 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) vom 25.07.2007 (Nds. GVBl. S. 345) kann das Vor-
haben ohne vorherige Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens genehmigt werden, wenn es keiner Umweltver-
träglichkeitsprüfung bedarf.  
Für das beantragte Vorhaben war gemäß § 5 Absatz 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 14 NUVPG in der Fassung vom 30.04.2007 
(Nds. GVBl. S. 179) aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen ist. 
 
Die Einzelfallprüfung hat ergeben, dass dieses Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. Diese Feststel-
lung wird hiermit gemäß § 6 Satz 2 NUVPG öffentlich bekannt gegeben. 
 
Rotenburg, den 05.12.2008 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
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B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 

Satzung 
zur 1. Änderung der Friedhofssatzung der Samtgemeinde Geestequelle 

 
Aufgrund der §§ 6, 8, 40 und 72 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Samtgemeinde 
Geestequelle in seiner Sitzungen am 17.11.2008 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Friedhofssatzung der Samtgemeinde Geestequelle vom 06.02.2006 wird wie folgt geändert: 
 
Der § 6 „Tiefe der Gräber/ Sarg- und Urnenmaterial“ erhält folgende Fassung: 
 
„Die Tiefe des Grabes bis zur Oberkante des Sarges beträgt 1 m. 
Die Särge/Urnen müssen fest gefügt und undurchlässig sein. Sie dürfen nicht aus Metall oder anderen schwer vergäng-
lichen Stoffen hergestellt sein.“ 
 
Der § 7 „Ruhefrist“ erhält folgende Fassung: 
 
„Die Ruhefrist für Leichen und Aschen beträgt 40 Jahre. 
Auf Antrag der Gemeinde oder des/der Nutzungsberechtigten kann die Ruhefrist auf 30 Jahre verkürzt werden, soweit 
kein Widerspruch erhoben wird. 
Die Ruhefrist nach einer anonymen Bestattung beträgt 20 Jahre.“ 
 
Dem § 8 „Umbettung“ wird ein neuer Absatz (Abs. 6) mit folgender Fassung hinzugefügt: 
 
„(6) Leichen und Aschen, die anonym bestattet sind, dürfen nicht umgebettet werden.“ 
 
Der § 15 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
„(4) Zur Bepflanzung der Grabstätte sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, welche die benachbarten Gräber nicht 
stören. Die Bepflanzung auf den Grabstellen darf nur eine Höhe von höchstens 140 cm erreichen.  
Bei anonymen Urnengrabstellen dürfen keine Kränze, Schalen und Gestecke abgelegt oder Pflanzen eingesetzt werden. 
Nur Schnittblumen sind zulässig.“ 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2009 in Kraft. 
 
Oerel, den 17.11.2008 
 
Samtgemeinde Geestequelle 
Kück (L.S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 

4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abwälzung der Abwasserabgabe 
der Samtgemeinde Geestequelle (Abwasserabgabensatzung) 

 
Aufgrund der §§ 6 und 83 Abs. 1 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der z. Z. geltenden Fassung, den §§ 5 und 6 des 
Nds. Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (Nds. AG AbwAG) in der z. Z. geltenden Fassung und den §§ 
2 und 5 des Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der z. Z. geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde 
Geestequelle in seiner Sitzung am 17.11.2008 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung der Samtgemeinde Geestequelle über die Abwälzung der Abwasserabgabe vom 19.09.1983 in der Fassung 
der dritten Änderungssatzung vom 24.01.1995, in Kraft getreten am 01.01.1995 wird wie folgt geändert: 
 
In § 5 Abs. 2 wird zusätzlich folgender Satzteil ergänzt: 
 
  „ab 01.01.2002 = 17,90 €“ 
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Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2002 rückwirkend in Kraft. 
 
Oerel, 17.11.2008 
 
Samtgemeinde Geestequelle 
Kück (L.S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 

Satzung zur 1. Änderung  
der Friedhofsgebührenordnung der Samtgemeinde Geestequelle 

 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 72 Abs. 1 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in Verbindung mit § 5 des Nds. Kommunalabga-
bengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Geestequelle in seiner Sitzung am 17.11.2008 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Gebührentafel gem. § 1 der Friedhofsgebührenordnung vom 06.02.2006 wird durch die Gebührentafel vom 
17.11.2008 ersetzt. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft 
 
Oerel, den 17.11.2008 
 
Samtgemeinde Geestequelle 
Kück (L.S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
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Gebührentafel vom 17.11.2008 
(Anlage zur Friedhofsgebührenordnung) 

 
Gemeinde Für die Einräumung des 

Nutzungsrechtes an 
Für die Einräumung des 
Nutzungsrechtes an 

 einer 
Familien-
grabstätte 
oder einer 
Urnengrab- 
stätte 
(je Grab-
stelle) 

einem 
Reihengrab 
oder einem 
Urnenreihen- 
grab 

einer 
anonymen
Reihen-
grab 
stätte 

einer 
anonymen 
Urnengrab-
stätte 

Alleinige Benutzung  
der Leichenkammer 

     

Für die Verlänger- 
ung von Nutzungs-
rechten an Rei-
hengrabstätten, 
Wahlgrabstätten 
und Urnenwahl-
grabstätten je 
Grabstelle und 
Jahr 

Unterhaltungs- 
gebühren je 
Grabstelle einer 
Familiengrab- 
stätte 
pro Jahr 

Unterhaltungs-
gebühr je 
Grabstelle 
bei anonymer 
Bestattung 
für 20 Jahre 
einmalig 

Für das 
Graben 
einer Gruft

Benutzung 
der Friedhofs-
kapelle 

bis zu  
96 Std. 

je weite-
rer 
angef. 
Tag 

 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 
Alfstedt 40,00 40,00 250,00 200,00 1,00 5,00 100,00 -- 120,00 40,00 10,00 

 
Basdahl 50,00 50,00 250,00 200,00 1,50 4,00 80,00 -- 102,00 40,00 26,00 

 
Ebersdorf 31,00 31,00 250,00 200,00 1,00 4,00 80,00 256,00* 

 
   Urne: 
128,00* 
 

102,00 26,00 5,00 

Hipstedt 45,00 45,00 400,00 300,00 1,50 4,00 120,00 250,00* 
 
   Urne: 
125,00* 
 

120,00 40,00 10,00 

Oerel 41,00 41,00 250,00 200,00 1,50 -- 380,00 pau-
schal*  
Auswärtige 
600,00 pau-
schal*   

-- 128,00 41,00 10,00 
 

* Einschließlich Einräumung des Nutzungsrechtes und Pflege für 20 Jahre 
Sofern der Samtgemeinde Kosten in dieser Höhe entstehen.           
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 
 
   



1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abwasserbeseitigung und 
den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 

für die Einzugsbereiche der Klärteichanlagen Farven, Byhusen und Rhadereistedt 
(Abwasserbeseitigungssatzung Klärteichanlagen) 

 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds. 
GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.12.2006 (Nds. GVBl. S. 575) und der §§ 148 und 
149 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom 25.07.2007 (Nds. GVBl. S. 345), hat der Rat der 
Samtgemeinde Selsingen in seiner Sitzung am 18.11.2008 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage für die 
Einzugsbereiche der Klärteichanlagen Farven, Byhusen und Rhadereistedt (Abwasserbeseitigungssatzung Klärteich-
anlagen) vom 08.10.1997 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 20, S. 213) wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Satzung erhält folgende Überschrift: 

„Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss 
an die öffentliche Abwasserbeseitigung 

in den Einzugsbereichen der Klärteichanlagen Farven und Byhusen 
(Abwasserbeseitigungssatzung Klärteichanlagen)“ 

 
2. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „und des Ortsteiles Rhadereistedt der Gemeinde Rhade“ gestrichen. 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 
 
Selsingen, 18.11.2008 
Borchers 
Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
für die Abwasserbeseitigung (Mischwasser) in den Einzugsbereichen 

der Klärteichanlagen Farven, Byhusen und Rhadereistedt  
(Abwasserbeitragssatzung Klärteichanlagen) 

 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds. 
GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.12.2006 (Nds. GVBl. S. 575) und der §§ 2, 6 und 8 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 23.10.2007 (Nds. GVBl. S. 41), hat der Rat der 
Samtgemeinde Selsingen in seiner Sitzung am 18.11.2008 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung (Mischwasser) in den Einzugsbereichen der 
Klärteichanlagen Farven, Byhusen und Rhadereistedt  vom 15.11.1997 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 20, S. 219) wird 
wie folgt geändert: 
 
1. Die Satzung erhält folgende Überschrift: 

„Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
für die Abwasserbeseitigung (Mischwasser) in den Einzugsbereichen 

der Klärteichanlagen Farven und Byhusen  
(Abwasserbeitragssatzung Klärteichanlagen“ 

 
2. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „und im Ortsteil Rhadereistedt der Gemeinde Rhade“ gestrichen. 
 
3. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „nach Maßgabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseiti-

gungssatzung) vom 26.08.1986 i. d. F. vom 12.06.1995 und der Satzung über die Abwasserbeseitigung und den 
Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage für die Einzugsbereiche Klärteichanlagen Farven, 
Byhusen und Rhadereistedt (Abwasserbeseitigungssatzung Klärteichanlagen) vom 08.10.1997“ durch die Worte 
„nach Maßgabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlage in den Einzugsbereichen der Klärteichanlagen Farven und Byhusen (Abwasserbeseiti-
gungssatzung Klärteichanlagen) vom 08.10.1997 i. d. F. vom 18.11.2008“ ersetzt. 

 
4. In § 5 Abs. 1 wird der Beitragssatz von „17,00 DM/qm“ durch „7,56 €/qm“ ersetzt. 
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Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 
 
Selsingen, 18.11.2008 
Borchers 
Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 

5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Abwasserbeseitigung (Mischwasser) in den Einzugsbereichen 

der Klärteichanlagen Farven, Byhusen und Rhadereistedt  
(Abwassergebührensatzung Klärteichanlagen) 

 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds. 
GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.12.2006 (Nds. GVBl. S. 575) und der §§ 2 und 6 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 23.10.2007 (Nds. GVBl. S. 41), hat der Rat der 
Samtgemeinde Selsingen in seiner Sitzung am 18.11.2008 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung (Mischwasser) in den Einzugsbereichen der 
Klärteichanlagen Farven, Byhusen und Rhadereistedt vom 21.07.1998 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 17, S. 155), zuletzt 
geändert durch Satzung vom 06.10.2004 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 23) wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Satzung erhält folgende Überschrift: 

„Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Abwasserbeseitigung (Mischwasser) in den Einzugsbereichen 

der Klärteichanlagen Farven und Byhusen  
(Abwassergebührensatzung Klärteichanlagen)“ 

 
2. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „und im Ortsteil Rhadereistedt der Gemeinde Rhade“ gestrichen.  
 
3. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „nach Maßgabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an 

die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage für die Einzugsbereiche der Klärteichanlagen Farven und Byhusen 
(Abwasserbeseitigungssatzung Klärteichanlagen) vom 08.10.1997“ durch die Worte „nach Maßgabe der Satzung 
über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage für die Einzugs-
bereiche der Klärteichanlagen Farven und Byhusen (Abwasserbeseitigungssatzung Klärteichanlagen) vom 
08.10.1997 i. d. F. vom 18.11.2008“ ersetzt 

 
4. In § 4 Abs. 2 wird der Gebührensatz von „1,07 €“ durch „1,72 €“ ersetzt. 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 
 
Selsingen, 18.11.2008 
 
Borchers 
Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 

6. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Schmutzwasserbeseitigung der Samtgemeinde Selsingen 

in den Einzugsbereichen der Abwasserreinigungsanlagen Selsingen und Rockstedt 
(Schmutzwassergebührensatzung Selsingen/Rockstedt) 

 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds. 
GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.12.2006 (Nds. GVBl. S. 575) und der §§ 2 und 6 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 23.10.2007 (Nds. GVBl. S. 41), hat der Rat der 
Samtgemeinde Selsingen in seiner Sitzung am 18.11.2008 folgende Satzung beschlossen: 
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Artikel 1 

 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung der Samtgemeinde Selsingen in den 
Einzugsbereichen der Abwasserreinigungsanlagen Selsingen und Rockstedt vom 06.12.1995 (Amtsblatt Landkreis ROW 
Nr. 24, S. 272), zuletzt geändert durch Satzung vom 06.10.2004 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 23) wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In § 1 Abs. 1 werden die Worte  „im Ortsteil Rhade“ durch die Worte „in den Ortsteilen Rhade und Rhadereistedt“ 

ersetzt. 
 
2. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „nach Maßgabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an 

die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage für die Einzugsbereiche Selsingen und Rockstedt (Abwasserbeseiti-
gungssatzung Selsingen/Rockstedt) vom 12.06.1995 i. d. F. vom 06.10.2004“ durch die Worte „nach Maßgabe der 
Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage für die 
Einzugsbereiche Selsingen und Rockstedt (Abwasserbeseitigungssatzung Selsingen/Rockstedt) vom 12.06.1995 i. 
d. F. vom 18.11.2008“ ersetzt. 

 
3. In § 4 Abs. 2 wird der Gebührensatz von „2,36 €“ durch „1,93 €“ ersetzt. 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2008 in Kraft. 
 
Selsingen, 18.11.2008 
 
Borchers 
Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abwasserbeseitigung und 
den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 

in den Einzugsbereichen der Abwasserreinigungsanlagen Selsingen und Rockstedt 
(Abwasserbeseitigungssatzung Selsingen/Rockstedt) 

 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds. 
GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.12.2006 (Nds. GVBl. S. 575) und der §§ 148 und 
149 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) i. d. F. vom 25.07.2007 (Nds. GVBl. S. 345), hat der Rat der 
Samtgemeinde Selsingen in seiner Sitzung am 18.11.2008 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage in den 
Einzugsbereichen der Abwasserreinigungsanlagen Selsingen und Rockstedt (Abwasserbeseitigungssatzung Selsin-
gen/Rockstedt) vom 06.10.2004 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 23), wird wie folgt geändert: 
 
In § 1 Abs. 1 werden die Worte „im Ortsteil Rhade“ durch die Worte „in den Ortsteilen Rhade und Rhadereistedt“ er-
setzt. 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 
 
Selsingen, 18.11.2008 
 
Borchers 
Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
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3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen 

für die Schmutzwasserbeseitigung der Samtgemeinde Selsingen 
in den Einzugsbereichen der Abwasserreinigungsanlagen Selsingen und Rockstedt 

(Schmutzwasserbeitragssatzung Selsingen/Rockstedt) 
 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds. 
GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.12.2006 (Nds. GVBl. S. 575) und der §§ 2, 6 und 8 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 23.10.2007 (Nds. GVBl. S. 41), hat der Rat der 
Samtgemeinde Selsingen in seiner Sitzung am 18.11.2008 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Schmutzwasserbeseitigung der Samtgemeinde Selsingen in den 
Einzugsbereichen der Abwasserreinigungsanlagen Selsingen und Rockstedt (Schmutzwasserbeitragssatzung Selsin-
gen/Rockstedt) vom 12.06.1995 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 12, S. 115), zuletzt geändert durch Satzung vom 
06.10.2004 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 23), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „im Ortsteil Rhade“ durch die Worte „in den Ortsteilen Rhade und Rhadereistedt“ 

ersetzt. 
 
2. In § 1 Abs. 1 werden die Worte „nach Maßgabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an 

die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage für die Einzugsbereiche Selsingen und Rockstedt (Abwasserbeseiti-
gungssatzung Selsingen/Rockstedt) vom 12.06.1995 i. d. F. vom 06.10.2004“ durch die Worte „nach Maßgabe der 
Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage in den 
Einzugsbereichen der Abwasserreinigungsanlagen Selsingen und Rockstedt (Abwasserbeseitigungssatzung Sel-
singen/Rockstedt) vom 06.10.2004 i. d. F. vom 18.11.2008“ ersetzt. 

 
3. In § 5 Abs. 1 wird der Beitragssatz von „13,34 €/qm“ durch „14,08 €/qm“ ersetzt. 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 
 
Selsingen, 18.11.2008 
 
Borchers 
Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 

Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
für die Verbesserung der Schmutzwasserbeseitigung der Samtgemeinde Selsingen 

in den Einzugsbereich der Abwasserreinigungsanlagen Selsingen und Rockstedt für den Einzugsbe-
reich der ehemaligen Klärteichanlage Rhadereistedt 

(Verbesserungsbeitragssatzung Rhadereistedt) 
 
Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 
473), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.12.2006 (Nds. GVBl. S. 575) und der §§ 2 und 6 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 23.10.2007 (Nds. GVBl. S. 41), hat der Rat der Samt-
gemeinde Selsingen in seiner Sitzung am 18.11.2008 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Abschnitt I 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Samtgemeinde Selsingen betreibt Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen (öffentliche Abwasserreini-

gungsanlagen) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung in den Ortsteilen Selsingen, Parnewinkel, Haaßel, 
Granstedt und Lavenstedt der Gemeinde Selsingen, in den Ortsteilen Seedorf und Godenstedt der Gemeinde See-
dorf, in Godenstedt nur im Bereich der Kaserne, in den Ortsteilen Ostereistedt und Rockstedt der Gemeinde Oste-
reistedt und in den Ortsteilen Rhade und Rhadereistedt der Gemeinde Rhade als eine einheitliche öffentliche Ein-
richtung nach Maßgabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwas-
serbeseitigungsanlage in den Einzugsbereichen der Abwasserreinigungsanlagen Selsingen und Rockstedt (Ab-
wasserbeseitigungssatzung Selsingen/Rockstedt) vom 06.10.2004 in der Fassung vom 18.11.2008. 
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(2) Die Samtgemeinde schließt das der bisherigen mechanischen Klärteichanlage Rhadereistedt zugeordnete Entsor-

gungsgebiet an die vollbiologische Abwasserreinigungsanlage Rockstedt an. Diese ist Teil der rechtlich selbstän-
digen öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage in den Einzugsbereichen der Abwasserreinigungsanlagen Selsin-
gen und Rockstedt. Für das der Anlage neu zugeordnete Entsorgungsgebiet, das in die vollbiologische Entsorgung 
einbezogen wird, führt der Anschluss wegen der Unterschiede in Arbeitsweise und Arbeitsergebnis beitragsrechtlich 
zu einer Verbesserung. 
Zur Deckung des für diese Verbesserungsmaßnahme entstehenden Aufwandes erhebt die Samtgemeinde Abwas-
serbeiträge (Verbesserungsbeiträge). 

 
Abschnitt II 

Abwasserbeitrag 
 

§ 2 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die bisherige Klärteichanlage Rhadereistedt angeschlossen 

waren oder angeschlossen werden konnten und für die  
a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt werden 

dürfen, 
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland 

sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nut-
zung anstehen. 

 
(2) Ist ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Bei-

tragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen der Ziff. 1.) nicht erfüllt sind.  
 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne. 
 

 
§ 3 

Beitragsmaßstab 
 
(1) Der Abwasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet.  
(2) Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste Vollgeschoss 25 % und für jedes weitere 

Vollgeschoss 15 % der Grundstücksfläche – in tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan 
ausgewiesenen Kerngebieten (§ 7 BauNVO) für das erste Vollgeschoss 50 % und für jedes weitere Vollgeschoss 
30 % der Grundstücksfläche – in Ansatz gebracht. Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach lan-
desrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude be-
handelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheit des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der Landes-
bauordnung, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei 
allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangene 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) 
als ein Vollgeschoss gerechnet.  

(3) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 
1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn 

es baulich oder gewerblich nutzbar ist, 
2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und 

a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen, - sofern sie nicht un-
ter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich 
nutzbar ist; 

b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen, - sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Fläche 
im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist; 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei Grundstücken, die über die Grenzen 
einer solchen Satzung hinausreichen – sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Fläche im Sat-
zungsbereich, wenn diese baulich oder gewerblich genutzt werden kann; 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die nicht unter Nr. 6 oder 
Nr. 7 fallen,  
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die 

Gesamtfläche des Grundstücks, 
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich 

(§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der 
jeweiligen Straßengrenze und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu ver-
läuft; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück 
gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; 
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5. die über die sich nach Nr. 2 lit. b) oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich ge-
nutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle von Nr. 4 der der Straße zuge-
wandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der über-
greifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht; 

6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Wochenendhausgebiet 
oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerklein-
gärten, Schwimmbäder, Camping- und Festplätze nicht aber Flächen für die Landwirtschaft, Sportplätze und 
Friedhöfe) oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so ge-
nutzt werden, 75 % der Grundstücksfläche; 

7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als Sportplatz oder als 
Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tat-
sächlich so genutzt werden, sowie bei Grundstücken für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB die Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die Grundfläche der an die Ab-
wasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen 
Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden 
der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung 
eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 

8. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die Abwasseranlage angeschlossenen 
Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zuge-
ordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, 
wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächen-
ergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 

9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine rechtsverbindliche Fachplanung 
(Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) eine der baulichen Nutzung vergleichbare 
Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher pp.), die Fläche des Grundstücks, auf die 
sich die rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) be-
zieht, wobei solche Flächen unberücksichtigt bleiben, die abwasserrelevant nicht nutzbar sind.  

 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt bei Grundstücken 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (Abs.3 Nr. 1 und Nr. 2) 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen festge-

setzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und 
in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze Zahlen 
aufgerundet; 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen 
sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumas-
senzahl auf ganze Zahlen aufgerundet; 

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je 
Nutzungsebene, 

e) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anla-
gen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, wenn 
aa) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die 

Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
 bb) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet festgesetzt ist, die Zahl 

von einem Vollgeschoss, 
   cc sie in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte 

und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a) – c); 
2. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt 

ist (z. B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) oder die au-
ßerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden, die Zahl von einem Vollgeschoss; 

3. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) und e) sowie nach Nr. 2 oder die Höhe der 
baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die tatsächlich 
vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden 
Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit c); 

4. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles liegen (Abs. 3 Nr. 4), wenn sie 
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse; 

5. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der Vollgeschosse der angeschlossenen 
Baulichkeit; 

6. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und aufgrund einer rechtsverbindlichen Fachplanung (vgl. Abs. 3 
Nr. 9) abwasserrelevant nutzbar sind, 
a) die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen Vollgeschosse; 

  b) die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn die Fachplanung keine 
Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält,  

jeweils bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 Nr. 9.  
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(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, 

sind zur Feststellung der Zahl der Vollgeschosse die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für  
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind; 
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige Nut-

zungsmaß enthält.  
 

§ 4 
Beitragssatz 

 
Der Beitragssatz für die Verbesserung durch Anschluss an die vollbiologische Abwasserreinigungsanlage beträgt 
3,87 €/m². 

§ 5 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist 

das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte bei-
tragspflichtig.  
Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Mit-
eigentumsanteil beitragspflichtig.  

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 6 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des in § 1 Abs. 2 beschriebenen Anschlusses an die 
vollbiologische Abwasserreinigungsanlage. Den Tag der betriebsfertigen Herstellung macht die Samtgemeinde öffentlich 
bekannt. 
 

§ 7 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig.  
 

§ 10 
Ablösung 

 
In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden.  
Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 3 bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 4 festge-
legten Beitragssatzes zu ermitteln. 
Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 
 

Abschnitt III 
Schlussvorschriften 

 
§ 11 

Auskunfts- und Duldungspflicht 
 

(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Samtgemeinde jede Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist.  

 
(2) Die Samtgemeinde bzw. der von ihr beauftragte Dritte können an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Aus-

kunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen. 
 

 
§ 12 

Anzeigepflicht 
 

Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Samtgemeinde sowohl vom Veräußerer als auch vom 
Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
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§ 15 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur Festsetzung und Erhebung 

dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 NDSG) der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbe-
zogenen Daten gemäß §§ 9 und 10 NDSG (Vor- und Zuname der Abgabepflichten und deren Anschriften; Grund-
stücksbezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung; Wasserverbrauchsdaten) durch das Finanz- und 
Steueramt sowie das Bau- und Umweltamt der Samtgemeinde zulässig.  

 
(2) Die vorgenannten Ämter dürfen die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des Melderechts, der 

Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen 
Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Ämtern (Finanz- und 
Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege auto-
matischer Abrufverfahren erfolgen kann.  

 
§ 16 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig i. S. von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
1. entgegen § 10 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 
2. entgegen § 10 Abs. 2 verhindert, dass die Samtgemeinde bzw. der von ihr Beauftragte an Ort und Stelle ermitteln 

kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert; 
3. entgegen § 11 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt.  
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Selsingen, 18.11.2008 
 
Borchers 
Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2008 

 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung am 
06.11.2008 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen: 
 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragsplan werden 
 
 

erhöht 
um 

vermindert 
um 

und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes einschließlich der 

Nachträge 

   gegenüber bisher nunmehr fest- 
gesetzt auf 

 € € € € 
a) im Verwaltungshaushalt     
 die Einnahmen 283.700,--  2.332.700,-- 2.616.400,-- 
 die Ausgaben 283.700,--  2.332.700,-- 2.616.400,-- 
    
b) im Vermögenshaushalt    
 die Einnahmen 187.700,--  294.700,-- 482.400,-- 
 die Ausgaben 187.700,--  294.700,-- 482.400,-- 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 Euro 
um 269.500 Euro erhöht und damit auf 269.500 Euro neu festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag 
nicht verändert. 
 

§ 5 
 
Die Hebesätze werden nicht geändert. 
 
Tarmstedt, den 07.11.2008 
 
Holle  (L.S.) 
Gemeindedirektor 
 
 
Vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich bekannt  
gemacht. 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an 
sieben Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus in Tarmstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Tarmstedt, den 15.12.2008 
 
Gemeinde Tarmstedt 
Der Gemeindedirektor 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Horstedt für das Haushaltsjahr 2008 

 
 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Horstedt in der Sitzung am 10. 
November 2008 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen: 
 

§ 1 
 

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 
 

erhöht 
um 

vermindert 
um 

und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes einschließlich der 

Nachträge 

   gegenüber bisher nunmehr fest- 
gesetzt auf 

 € € € € 
a) im Verwaltungshaushalt     
 die Einnahmen -- 33.000 959.300 926.300 
 die Ausgaben -- 33.000 959.300 926.300 
    
b) im Vermögenshaushalt    
 die Einnahmen 92.200 -- 243.000 335.200 
 die Ausgaben 92.200 -- 243.000 335.200 
 
 

§ 2 
 

Kredite werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbe-
trag nicht verändert. 
 
Die Steuersätze werden nicht verändert. 
 
Horstedt, den 10. November 2008 
 
Gebers  (L.S.) 
Bürgermeister 
 
Vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich bekannt  
gemacht. 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an 
sieben Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Horstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Horstedt, den 15.12.2008 
 
Gemeinde Horstedt 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Vorwerk für das Haushaltsjahr 2009 

 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Vorwerk in seiner Sitzung am 
11.11.2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird  
 
 
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 463.200,-- € 
 in der Ausgabe auf  463.200,-- € 
 
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 18.200,-- € 
 in der Ausgabe auf  18.200,-- € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in An-
spruch genommen werden dürfen, wird auf 77.000,-- EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 
 b) für die Grundstücke  (Grundsteuer B) 350 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
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Vorwerk, den 11.11.2008 
 
Seeger (L. S.) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Vorwerk während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Vorwerk, den 15.12.2008 
 
Gemeinde Vorwerk 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 
 
 
C. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 

Verbandsordnung 
für den Sparkassenzweckverband Scheeßel 

 
Aufgrund der §§ 21 Abs. 1, 18 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(NKomZG) vom 19. Februar 2004 (Nds. GVBl. S. 63), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Mai 2006 
(Nds. GVBl. S. 203), i.V.m. § 7 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) i.d.F. der Neubekanntmachung 
vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473) sowie der Verordnung über Sparkassenzweckverbände vom 20. November 
2006 (Nds. GVBl. S. 562) hat die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Scheeßel in ihrer Sitzung am 
01. Dezember 2008 folgende Verbandsordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Verbandsmitglieder, Name, Sitz 

 
(1) Verbandsmitglieder des Zweckverbandes – im Folgenden „Verband“ genannt – sind die Gemeinden 
 

a) im Altkreis Rotenburg (Wümme) 
 Bothel, Brockel, Fintel, Helvesiek, Hemslingen, Lauenbrück, Scheeßel, Stemmen und Vahlde.  

 
b) im Altkreis Bremervörde 

Elsdorf und Gyhum. 
 
(2) Der Verband trägt den Namen 
 

„Sparkassenzweckverband Scheeßel“. 
 
 Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
 Der Verband hat seinen Sitz in Scheeßel und führt das dieser Verbandsordnung beigedruckte Siegel. 
 
(3) Der Verband ist Mitglied des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbands, Hannover.  
 
 

§ 2 
Aufgabe, Zweck, Beteiligungsverhältnis 

 
(1) Der Verband ist Träger der Zweckverbandssparkasse Scheeßel (im Folgenden „Sparkasse“ genannt). 
 
(2) Der Verband haftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe der Vorschriften des Niedersächsi-

schen Sparkassengesetzes (NSpG) in der jeweils geltenden Fassung.  
 
(3) An dem Verband sind die Verbandsmitglieder in dem Verhältnis beteiligt, in dem die Einwohnerzahl des einzelnen 

Verbandsmitglieds zu der Gesamteinwohnerzahl aller Verbandsmitglieder steht. Als Einwohnerzahlen gelten die 
Ergebnisse der Fortschreibung der Wohnbevölkerung, wie sie das Niedersächsische Landesverwaltungsamt 
- Statistik - nach dem Stand vom 31. Dezember des Kalenderjahres ermittelt, das der jeweiligen Beschlussfas-
sung vorausgeht. 

 
 

 244



§ 3 
Organe 

 
Organe des Verbands sind die Verbandsversammlung sowie die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsge-
schäftsführer. 
 
 

§ 4 
Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus folgenden Personen: 
 

a) den Hauptverwaltungsbeamtinnen oder den Hauptverwaltungsbeamten der Verbandsmitglieder; das 
Hauptorgan des kommunalen Verbandsmitglieds (Rat) kann auf Vorschlag der Hauptverwaltungsbeamtin 
oder des Hauptverwaltungsbeamten abweichend davon eine andere Bedienstete oder einen anderen 
Bediensteten des Verbandsmitglieds in die Verbandsversammlung entsenden. Abweichend von Satz 1 
entsenden aufgrund Beschluss ihres Rates die samtgemeindeangehörigen Verbandsmitglieder  (derzeit 
die Gemeinden Elsdorf und Gyhum) ihre Bürgermeisterin oder ihren Bürgermeister auch dann in die Ver-
bandsversammlung, wenn diese oder dieser nach § 70 Abs. 1 Satz 1 NGO auf die repräsentative Vertre-
tung der Gemeinde beschränkt ist . 
Ist die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte eines kommunalen Verbandsmitglieds 
ehrenamtliche Geschäftsführerin oder ehrenamtlicher Geschäftsführer des Verbandes, so entsendet das 
Hauptorgan des betreffenden Verbandsmitglieds ein anderes seiner Mitglieder in die Verbands-
versammlung. 

 
b) 19 weiteren Vertreterinnen oder Vertretern, von denen für die Gemeinde Scheeßel 12, die Gemeinde 

Bothel 1, die Gemeinde Hemslingen 1, die Gemeinde Fintel 2, die Gemeinde Lauenbrück 1, die Gemeinde 
Elsdorf 1 und die Gemeinde Gyhum 1 durch das jeweilige Hauptorgan dieser Verbandsmitglieder entsandt 
werden. Die vorstehend genannten Vertreterinnen oder Vertreter müssen für das Hauptorgan des 
jeweiligen Verbandsmitglieds wählbar sein. 

 
(2) Die Stimmen der Verbandsmitglieder können nur einheitlich abgegeben werden. Die Stellvertretung der in Absatz 

1 Buchstabe a) Satz 1 und 2 genannten Personen bestimmt das jeweilige Verbandsmitglied. Im Übrigen können 
die Vertreterinnen oder Vertreter desselben Verbandsmitglieds im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe b) durch eine 
Ersatzperson nach Absatz 3 vertreten werden.  

 
(3) Für die in Absatz 1 Buchstabe a) Satz 3 und Buchstabe b) genannten Vertreterinnen oder Vertreter können von 

dem jeweiligen Hauptorgan der Verbandsmitglieder Ersatzpersonen benannt werden. Die Ersatzpersonen müs-
sen ebenfalls für das Hauptorgan des jeweiligen Verbandsmitglieds wählbar sein.  

 
 

§ 5 
Rechtsstellung der Mitglieder der Verbandsversammlung 

 
(1) Die Vertreterinnen oder Vertreter der Verbandsmitglieder nach § 4 Abs. 1 Buchstabe a) Satz 3 und Buchstabe b) 

und die Ersatzpersonen nach § 4 Abs. 3 dieser Verbandsordnung werden für die Dauer der allgemeinen Wahlpe-
riode (§ 33 Abs. 2 NGO) entsandt; § 51 Abs. 9 Sätze 2 bis 4 NGO bleibt unberührt. Nach Ablauf der allgemeinen 
Wahlperiode führen die Vertreterinnen oder Vertreter im Sinne des Satzes 1 ihre Tätigkeit bis zum Amtsantritt 
ihrer Nachfolgerinnen oder Nachfolger fort.  

 
(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung haben die Interessen des sie entsendenden Verbandsmitglieds zu 

verfolgen. Sie sind an die Beschlüsse des Rats und des Verwaltungsausschusses des entsendenden Ver-
bandsmitglieds gebunden.  

 
(3) Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung erlischt, wenn die Voraussetzung der Entsendung nicht mehr 

besteht. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Wahlperiode aus, so tritt die von dem jeweiligen Verbandsmitglied für 
das ausscheidende Mitglied bestimmte Ersatzperson an dessen Stelle.  

 
 

§ 6 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 
Die Verbandsversammlung beschließt über 
 
1. Änderungen der Verbandsordnung, 
 
2. die Wahl ihrer oder ihres Vorsitzenden, 
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3. die Wahl der Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsführers und die Regelung der Stellvertre-
tung, 

 
4. die Bestimmung einer anderen Person i.S.d. § 8 Abs. 2 S. 3 dieser Verbandsordnung, 
 
5. den Erlass, die Änderung und Aufhebung von Satzungen, 
 
6. die Berufung der Mitglieder des Verwaltungsrats, 
 
7. die Zustimmung zur Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
 
8. die Zustimmung zur Ernennung und zur Abberufung der oder des Vorsitzenden des Vorstands und ihrer oder 

seiner Stellvertreterin oder ihres oder seines Stellvertreters, 
 
9. die Erteilung der Entlastung gegenüber dem Verwaltungsrat, 
 
10. die Beschlussfassung über die Verwendung von ausgeschütteten Überschüssen der Sparkasse, 
 
11. die Zustimmung zu der vom Verwaltungsrat der Sparkasse beschlossenen Hereinnahme von Vermögenseinlagen 

stiller Gesellschafter, 
 
12. die Zusammenlegung der Sparkasse mit einer anderen Sparkasse und die Übertragung der Trägerschaft auf 

einen anderen Träger, 
 
13. die Auflösung der Sparkasse, 
 
14. sonstige Angelegenheiten, über die nach den Vorschriften der Niedersächsischen Gemeindeordnung der Rat oder 

der Verwaltungsausschuss beschließt. 
 
 

§ 7 
Sitzungen der Verbandsversammlung, 
Vorsitz in der Verbandsversammlung 

 
(1) In der ersten Sitzung nach Beginn der allgemeinen Wahlperiode (§ 33 Abs. 2 NGO) wählt die Verbandsversamm-

lung unter der Leitung des ältesten anwesenden, hierzu bereiten Mitglieds aus ihrer Mitte eine Vertreterin oder 
einen Vertreter eines Verbandsmitglieds für die restliche Dauer der allgemeinen Wahlperiode zur Vorsitzenden 
oder zum Vorsitzenden der Verbandsversammlung. Nach Ablauf der allgemeinen Wahlperiode führt die oder der 
Vorsitzende der Verbandsversammlung ihre oder seine Tätigkeit bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines 
Nachfolgers fort. Die Verbandsversammlung beschließt über die Vertretung der oder des Vorsitzenden der 
Verbandsversammlung. 

 
(2) Die oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung lädt die Mitglieder der Verbandsversammlung schriftlich 

unter Mitteilung der Tagesordnung zu den Sitzungen der Verbandsversammlung ein. Die Ladungsfrist beträgt 
eine Woche. Die oder der Vorsitzende stellt im Benehmen mit der Verbandsgeschäftsführerin oder dem Ver-
bandsgeschäftsführer die Tagesordnung auf; die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer 
kann die Aufnahme bestimmter Beratungsgegenstände verlangen. Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen 
Sitzungen sind bekannt zu machen. Für den Ausschluss der Öffentlichkeit gilt § 45 NGO entsprechend. 

 
(3) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der 

Verbandsmitglieder mehr als die Hälfte der gesamten Stimmenzahl  der Verbandsversammlung erreichen. Die 
oder der Vorsitzende der Verbandsversammlung stellt die Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung fest. Die 
Versammlung gilt sodann, auch wenn sich die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter im Laufe der Sitzung verrin-
gert, als beschlussfähig, solange nicht ein Mitglied der Verbandsversammlung Beschlussunfähigkeit geltend 
macht.  

 
(4) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen gefasst. Jedes Mitglied der 

Verbandsversammlung hat eine Stimme; § 4 Abs. 2 S. 1 sowie die §§ 12 und 13 dieser Verbandsordnung bleiben 
unberührt. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Es wird offen abgestimmt; die Verbandsversammlung 
kann  in einer Geschäftsordnung abweichende Bestimmungen treffen. Bei Wahlen findet § 48 NGO 
entsprechende Anwendung. 

 
(5) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus ihr muss ersichtlich sein, 

wann und wo die Sitzung stattgefunden hat, wer an ihr teilgenommen hat, welche Gegenstände verhandelt, wel-
che Beschlüsse gefasst und welche Wahlen vorgenommen worden sind. Die Abstimmungs- oder Wahlergebnisse 
sind festzuhalten. Jedes Mitglied der Verbandsversammlung kann verlangen, dass in der Niederschrift 
festgehalten wird, wie es gestimmt hat; dies gilt nicht bei geheimer Stimmabgabe. Die Niederschrift ist von der 
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung, der Verbandsgeschäftsführerin oder dem Ver-
bandsgeschäftsführer und der Protokollführerin oder dem Protokollführer zu unterzeichnen. Die Verbandsver-
sammlung beschließt über die Genehmigung der Niederschrift.  
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(6) Der oder dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung obliegt die repräsentative Vertretung des Zweckverbands.  
 
 

§ 8 
Verbandsgeschäftsführung, 

Vertretung des Verbands 
 
(1) Die ehrenamtliche Verbandsgeschäftsführerin oder der ehrenamtliche Verbandsgeschäftsführer wird von der Ver-

bandsversammlung aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Hauptverwaltungsbeamten der 
Verbandsmitglieder für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsge-
schäftsführer führt die Geschäfte nach Ablauf der Amtszeit bis zur Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfol-
gers weiter. Die Verbandsversammlung regelt die Stellvertretung.  

 
(2) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer vertreten den Verband in Rechts- und Verwal-

tungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren. Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, 
bedürfen der Schriftform. Sie sind, sofern sie nicht gerichtlich oder notariell beurkundet werden, nur rechtsverbind-
lich, wenn sie von der Verbandsgeschäftsführerin oder dem Verbandsgeschäftsführer und von der oder dem 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung oder einer anderen von der Verbandsversammlung bestimmten Person 
handschriftlich unterzeichnet wurden oder von ihr oder ihm in elektronischer Form mit der dauerhaft überprüfbaren 
qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für Geschäfte der laufenden 
Verwaltung.  

 
(3) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer darf der Verbandsversammlung nicht angehö-

ren. Sie oder er nimmt an den Sitzungen der Verbandsversammlung teil und ist auf Verlangen zu den Gegen-
ständen der Tagesordnung zu hören. Zur Teilnahme an den Sitzungen der Verbandsversammlung ist auch die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsführers 
berechtigt. Für die Mitglieder des Vorstands der Sparkasse gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

 
(4) Die Verbandsgeschäftsführerin oder der Verbandsgeschäftsführer erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe 

von 600 € jährlich. 
 
 

§ 9 
Verwaltung des Verbands; Deckung des Aufwands 

 
(1) Rechnungsjahr des Verbands ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Der Verwaltungsaufwand und die sonstigen Kosten des Verbands werden von der Sparkasse getragen. Dement-

sprechend wird nach den für Sparkassenzweckverbände geltenden sparkassenrechtlichen Bestimmungen auf 
den Erlass einer Haushaltssatzung, die mehrjährige Finanzplanung und die Jahresrechnung sowie die Bestim-
mung des zuständigen Rechnungsprüfungsamts verzichtet.  

 
(3) Wird der Verband für die Verbindlichkeiten der Sparkasse in Anspruch genommen (§ 2 Abs. 2) oder erbringt er 

nach den geltenden sparkassenrechtlichen Bestimmungen Leistungen an die Sparkasse, so ist eine Verbands-
umlage zu erheben. Die Höhe des Umlagebetrags für das einzelne Verbandsmitglied richtet sich nach seinem 
Anteil (§ 2 Abs. 3). 

 
 

§ 10 
Aufwandsentschädigung, Ersatz für Auslagen und Verdienstausfall 

 
(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für die Teilnahme an einer Sitzung der Verbandsversammlung 

ein Sitzungsgeld in Höhe von 100 € gemäß § 18 Abs. 1 NKomZG i.V.m. § 39 Abs. 6 NGO. 
 
(2) Mitgliedern der Verbandsversammlung, denen während der Wahrnehmung ihres Mandates Aufwendungen für die 

Betreuung von Kindern unter zwölf Jahren entstehen, wird ein um bis zu 10 € erhöhtes Sitzungsgeld gewährt; der 
Aufwand ist gesondert geltend zu machen und nachzuweisen. 

 
(3) Mit der Zahlung des Sitzungsgeldes sind die notwendigen Auslagen mit Ausnahme der Kosten für Fahrten inner-

halb des Geschäftsgebietes der Sparkasse abgegolten. Als Ersatz für die anfallenden Fahrtkosten innerhalb des 
Geschäftsgebietes der Sparkasse erhalten die Mitglieder der Verbandsversammlung für die Teilnahme an einer 
Sitzung bei Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs die nachgewiesenen Kosten oder bei Nutzung eines privaten 
Kraftfahrzeuges ein pauschales Kilometergeld in Form einer Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,30 € pro 
Kilometer. 

 
(4) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten daneben auf Antrag den Ersatz ihres Verdienstausfalles bis 

zum Höchstbetrag von 15 € je Stunde.  
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(5) Unselbständig Tätigen wird der entstandene und nachgewiesene Verdienstausfall ersetzt. Selbständig Tätigen 
kann eine Verdienstausfallpauschale je Stunde gewährt werden, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft 
gemachten Einkommens festgesetzt wird. Der Ersatz des Verdienstausfalles wird für jede angefangene Stunde 
der regelmäßigen Arbeitszeit berechnet. 

 
(6) Mitgliedern der Verbandsversammlung, die einen Haushalt mit zwei oder mehr Personen führen, keinen Ver-

dienstausfall als unselbständig oder selbständig Tätige geltend machen können und denen im Bereich der 
Haushaltsführung ein Nachteil entsteht, der nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruch-
nahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, wird auf Antrag ein Pauschalstundensatz in Höhe von 12,50 € 
gezahlt. 

 
(7) Absatz 6 gilt für Mitglieder der Verbandsversammlung, die keine Ersatzansprüche als unselbständig oder 

selbständig Tätige geltend machen können, denen aber im beruflichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der 
Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen wer-
den kann, entsprechend. 

 
(8) Verdienstausfall wird auch für die Wegezeit gezahlt, wobei grundsätzlich je eine ½ Stunde für An- und Abfahrt 

berechnet werden können. Längere Wegezeiten sind bei Antragstellung jeweils besonders zu begründen. 
 
(9) Die Entschädigungen werden nachträglich gezahlt. Soweit sie der Lohnsteuer-, Einkommensteuer- oder 

Sozialversicherungspflicht unterliegen, haben die Empfänger die sich daraus ergebenden Verpflichtungen selbst 
zu regeln. 

 
 

§ 11 
Verwendung der Jahresüberschüsse 

 
Die Anteile des Reingewinns, die von der Sparkasse an den Verband abgeführt werden, werden unter den Verbands-
mitgliedern nach dem Beteiligungsverhältnis aufgeteilt. Die Verbandsversammlung kann einstimmig hiervon abwei-
chende Beschlüsse fassen. 
 
 

§ 12 
Aufnahme neuer Verbandsmitglieder 

 
Die Aufnahme neuer Verbandsmitglieder ist nur durch Änderung der Verbandsordnung und nur zum Anfang bzw. Ende 
eines Kalenderjahres möglich.  
 
 

§ 13 
Änderung der Verbandsordnung, Auflösung des Zweckverbands 

 
(1) Beschlüsse über Änderungen der Verbandsordnung und die Auflösung des Verbandes bedürfen einer Mehrheit 

von drei Vierteln der Mitglieder der Verbandsversammlung. Der Beschluss über die Auflösung des Verbandes 
bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung aller Verbandsmitglieder. § 60 VwVfG findet entsprechende 
Anwendung. Die Auflösung wird frühestens mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung eines Wechsels der 
Trägerschaft an der Zweckverbandssparkasse nach § 1 Abs. 2 NSpG oder einer Auflösung der Zweckverbands-
sparkasse nach § 31 Abs. 3 wirksam.  

 
(2) Die Abwicklung des Verbandes obliegt der Verbandsgeschäftsführerin oder dem Verbandsgeschäftsführer. Bis 

zur Beendigung der Abwicklung gilt der Verband als fortbestehend, soweit der Zweck der Abwicklung es erfordert. 
Das nach Erfüllung sämtlicher Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen fällt an die Verbandsmitglieder nach 
ihrem Beteiligungsverhältnis und ist von diesen für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 

 
 

§ 14 
Kündigung 

 
Ein Verbandsmitglied kann seine Mitgliedschaft nur aus wichtigem Grund und nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von zwei Jahren zum Ende eines Kalenderjahres gegenüber dem Verband kündigen. Mit dem Wirksamwerden der 
Kündigung scheidet das Verbandsmitglied aus dem Verband aus. Ein Auseinandersetzungsanspruch gegen den Ver-
band oder die übrigen Verbandsmitglieder steht dem ausscheidenden Verbandsmitglied nicht zu. 
 
 

§ 15 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten des Verbands werden von der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde 
Scheeßel wahrgenommen. 
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§ 16 
Bekanntmachungen 

 
Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen im Amtsblatt des Landkreises Rotenburg (Wümme). 
 
 

§ 17 
Inkrafttreten der Verbandsordnung, 

Außerkrafttreten der Zweckverbandssatzung 
 
(1) Diese Verbandsordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verbandsordnung vom 20. November 2007 (Amtsbl. für den Landkreis Rotenburg (Wümme) 

Nr. 22/2007 vom 30.11.2007) außer Kraft. 
 
 
Scheeßel, den 01. Dezember 2008 
 

Sparkassenzweckverband Scheeßel 

Frick 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 

Behrens 
Verbandsgeschäftsführer 

 
- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2008 Nr. 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber, Schriftleitung und Druck: Landkreis Rotenburg (Wümme), Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme), 

Tel. 04261/983-0 
Nachdruck nur mit Genehmigung des Landkreises Rotenburg (Wümme) gestattet. 
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf, in der Regel am 15. und letzten jeden Monats. 
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